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1. EinfGhrung

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein eigenstandiges Dokument, das diverse optimale
Handelsmethoden enthilt, die aus einer auf HACCP basierenden Gefahrenanalyse des
Zwischenhandels mit Mischfuttermitteln und Einzelfuttermitteln abgeleitet sind.

Dieser Standard basiert auf den ehemaligen niederlandischen Leitlinien fir die gute
Verfahrenspraxis, die beispielsweise in der Futtermittelhygieneverordnung (Vo. (EG) 183/2005
aufgefihrt sind. Die korrekte Anwendung dieses Standards stellt allerdings keine Garantie dar,
dass der Zwischenhandler keinen eigenen HACCP-Plan erstellen muss. Diese Entscheidung
trifft die zustandige Behorde.

Ein Unternehmen ist selbst verantwortlich, sicherzustellen, dass die in diesem Standard
beschriebenen Prozesse an die eigenen Arbeitsmethoden des Unternehmens anschlieen.
Wenn Elemente dieses Standards nicht angemessen beschrieben sind, wird vom nach GMP+
zertifizierten Zwischenhandler (im weiteren Verlauf dieses Dokuments als ,zertifiziertes
Unternehmen” bezeichnet) erwartet, dass er fir diese Elemente eine eigene Gefahrenanalyse
erstellt und die sich gegebenenfalls daraus ergebenden Eingriffsstellen in
LenkungsmaBnahmen fir das Unternehmen Ubertragt.

1.1. Anwendungsbereich und Anwendung dieses
Dokuments

Die Anforderungen dieses Standards gelten fir Zwischenhandler, die Einzelfuttermittel und/
oder Mischfuttermittel (im weiteren Verlauf dieses Dokuments als ,Futtermittel” bezeichnet)
direkt von zertifizierten Lieferanten kaufen und sie direkt an Viehhalter verkaufen.

Was ist der Anwendungsbereich?

Wir unterscheiden deutlich zwischen Zwischenhandel mit verpackten Futtermitteln und losen
Futtermitteln. Ein zertifiziertes Unternehmen kann beide Formen des Zwischenhandels
auslben.

Zwischenhandel mit verpackten Futtermitteln
Fur verpackte Futtermittel fallen die folgenden Tatigkeiten in diesen Anwendungsbereich:

« Beschaffung bei zertifizierten Lieferanten, und

» Transport vom Hersteller zum Lagerstandort und/oder der Verkaufsstelle des
Zwischenhandlers, und

» Lagerung beim Zwischenhandler, und

« Direktverkauf (einschlieBlich Verkauf nach Umverpacken) an Viehhalter, und

« Transport zu Viehhaltern.

Zwischenhandel mit losen Futtermitteln
Fir lose Futtermittel fallen die folgenden Tatigkeiten in diesen Anwendungsbereich:

« Beschaffung bei zertifizierten Lieferanten, und
« Direktverkauf an Viehhalter.
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Wenn ein nach GMP+ zertifiziertes Unternehmen Tatigkeiten mit Futtermitteln austbt, die
nicht in den Anwendungsbereich dieses Standards fallen, kann es notwendig sein, anstelle
oder zusatzlich zu diesem Standard einen anderen ,GMP+ FSA"-Standard anzuwenden. Siehe
fur die genauen Einzelheiten F0.3 Anwendungsbereiche fir die Zertifizierung.

@ Tipp:
Transport und Lagerung kénnen an Unternehmen mit einem zutreffenden GMP+-Zertifikat ausgelagert
werden.

Das zertifizierte Unternehmen darf mit Futtermitteln nicht nach GMP+ zertifizierter
Lieferanten oder mit anderen Produkten als Futtermitteln (beispielsweise Tierarzneimitteln,
mineralischer Diinger und anderen Produkten fir Tiere und Gartenprodukten) handeln. Das
zertifizierte Unternehmen muss:

« diesen Handelstyp in das Feed Safety Management System ibernehmen

« (Futtermittel-bezogene und nicht-Futtermittel-bezogene) Tatigkeiten, Prozesse, Produkte
oder Dienstleistungen, die nicht in den Anwendungsbereich der GMP+-Zertifizierung
fallen, sowohl physisch als auch verwaltungstechnisch komplett vom Handel mit nach
GMP+ gesicherten Futtermitteln trennen

 erforderlichenfalls weitere LenkungsmaBnahmen auf der Grundlage einer HACCP-Analyse
implementieren und Uberwachen, um sicherzustellen, dass sich die vorgenannten
Tatigkeiten, Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen nicht negativ auf das nach GMP+
gesicherte Futtermittel auswirken.

Alle Tatigkeiten, die sich auf die Futtermittelsicherheit auswirken kénnen, mussen fir Audits
verfligbar sein.

1.2. Aufbau des vorliegenden Dokuments

Dieses Dokument ist auf eine spezifische Art und Weise gegliedert. Es besteht aus zwei eher
allgemeinen Abschnitten, an die sich die Abschnitte 3, 4 und 5 mit ausfiihrlichen
Anforderungen an das zertifizierte Unternehmen anschlieBen. Abschnitt 6 enthalt
Aufzeichnungsformulare, die zertifizierte Unternehmen in ihrer taglichen Betriebsflihrung fur
die Anwendung der Anforderungen nutzen konnen, die in den Abschnitten 3, 4 und 5
aufgefuhrt sind.

Bei GMP+ Technische Spezifikationen, auf die ebenfalls verwiesen wird, handelt sich um
getrennte GMP+-Dokumente.

Wenn in diesem Standard auf ein solches GMP+-Dokument verwiesen wird, muss das nach
GMP+ zertifizierte Unternehmen sicherstellen, dass die Anforderungen aus diesem Dokument
erfullt werden. Diese Dokumente sind auf der Website von GMP+ International

(www.gmpplus.org) zu finden.

Zur Liste mit Erldauterungen der zutreffenden Begriffe und Definitionen siehe F0.2
Definitionsverzeichnis.

GMP'I' International Version DE: 1 Januar 2023
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1.3.  Ausschluss von Anforderungen

Es ist moglich, dass bestimmte Anforderungen fir ein zertifiziertes Unternehmen nicht gelten.
In diesem Fall kann ein zertifiziertes Unternehmen diese spezifischen Anforderungen
ausschlieBen. Ausschliisse mussen allerdings begriindet und aufgezeichnet werden. Die
Ausschlisse durfen unter keinen Umstanden dazu fihren, dass der Teilnehmer Futtermittel
liefert, die nicht den Anforderungen an die Futtermittelsicherheit entsprechen, die im ,GMP+
FSA”"-Modul formuliert sind.

Anforderungen dirfen nicht mit der Begriindung ausgeschlossen werden, dass das
zertifizierte Unternehmen diese nicht als relevant erachtet. Beispielsweise, weil Abnehmer
nicht darum ersuchen, weil die Erflillung jener Anforderungen gesetzlich nicht verpflichtet ist
oder weil das zertifizierte Unternehmen sich fiir zu klein halt.
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entnehmen.

2. Normative Verweisungen

Das zertifizierte Unternehmen muss die Produktnormen und Anforderungen erfillen, die in
den Futtermittelgesetzen und -vorschriften festgelegt sind. Die Produktnormen sind in einem
GMP+-Dokument mit dem Titel TS1.5 Spezifische Grenzwerte flir unbedenkliche Futtermittel
festgelegt. Der nachstehenden Ubersicht ist die einschldgige Futtermittelgesetzgebung zu

Nummer

Verweis auf:

Offizieller Titel

Rahmengesetz tiber

Futtermittel

Futtermittelregelung (Regeling Diervoeders 2012)

178/2002

Allgemeine

Lebensmittelverordnung

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsétze und
Anforderungen des Lebens-mittelrechts, zur Errichtung der Europdischen
Behorde fur Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur

Lebensmittelsicherheit.

183/2005

Futtermittelhygieneverordnung

Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften fir die Futtermittelhygiene.

2002/32/EG

Unerwtinschte Stoffe

Richtlinie 2002/32/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 7.

Mai 2002 Uber unerwiinschte Stoffe in der Tiererndhrung

999/2001

Tierisches Eiweil3

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europaischen Parlamentes und des Rates
vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhiitung, Kontrolle und Tilgung

bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien

Besluit Diergeneesmiddelen

Behordlicher Erlass vom 2. November 2012 Gber ndhere Vorschriften Giber
Tierarzneimittel (niederlandischer Erlass Gber Tierarzneimittel - Besluit

diergeneesmiddelen)

+ Tipp:

Bedenken Sie, dass die bestehenden Gesetze sich oft andern. Alle spateren zutreffenden Anderungen der

urspriinglichen Gesetze sind in den so genannten ,konsolidierten Gesetzestexten” zu finden. Diese

konsolidierten Fassungen haben jedoch keinen offiziellen Status. Sie werden im Allgemeinen auch nicht

aktualisiert, um die neuesten Gesetzesanderungen zu beriicksichtigen. Im einleitenden Teil der

konsolidierten Gesetzestexte werden die neuesten Anderungen aufgelistet. Um die Transparenz zu

erhdhen, werden in diesem Dokument ausschlieBlich die urspriinglichen Gesetze genannt, aber nicht die

geanderten Gesetze.

ANMERKUNG: Die aktuelle Futtermittelgesetzgebung lasst sich Uber folgenden Link einsehen.
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3. HACCP-Systemanforderungen

3.1. Verantwortung der obersten Leitung

3.1.1. Allgemeines

Das zertifizierte Unternehmen muss sich seiner Verantwortung fiir die Futtermittelsicherheit *
in dem Zeitraum, in dem es mit den Futtermitteln handelt, und solange das zertifizierte
Unternehmen verpackte Futtermittel sammelt, lagert, aufbewahrt, erneut verpackt und liefert,
bewusst sein.

Das zertifizierte Unternehmen muss sicherstellen, dass diese Tatigkeiten so gelenkt und
durchgefihrt werden, dass alle Gefahren, die sich auf die Futtermittelsicherheit auswirken
kdnnen, verhindert, beseitigt oder auf ein Mindestmal beschrankt werden.

a. Das zertifizierte Unternehmen muss seine Tatigkeiten beschreiben (siehe Abschnitt 5
Ubersicht Giber die Prozesslenkung).

b. Tatigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich dieses Dokuments fallen (einschlieBlich
der Lagerung von mineralischem Diinger und Heimtierfuttermitteln) dirfen keinen
negativen Einfluss auf die Futtermittelprodukte haben.

Zur Beschreibung der Tatigkeiten kann das zertifizierte Unternehmen Aufzeichnungsformular
1 verwenden.

3.2. QM-Handbuch

Um die Futtermittelsicherheit gewahrleisten zu kdnnen, muss das zertifizierte Unternehmen
Uber Mindestverfahren hinsichtlich Dokumentation und Aufzeichnung, Kennzeichnung und
Ruckverfolgbarkeit, Aufzeichnung von Beschwerden sowie Rickruf von Produkten verfligen.

1. Im Kontext dieses Standards verweist dieser Begriff ausschlieBlich auf Mischfuttermittel und Einzelfuttermittel.

GMP+ International Version DE: 1 Januar 2023 8/48
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3.2.1. Dokumentation und Aufzeichnung

Das zertifizierte Unternehmen muss tber ein Dokumentationssystem verfligen, um kritische
Punkte im Zwischenhandel festzustellen und zu lenken.

Das Unternehmen muss ein Verzeichnis mit der erforderlichen Dokumentation, den
erforderlichen Aufzeichnungen und Inspektionen fihren. Die Aufzeichnungen missen
festgestellt und aktualisiert werden, um den Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen
dieses Dokument erfiillt werden, und um die Futtermittelsicherheit zu gewahrleisten.

Das zertifizierte Unternehmen muss ein Handbuch erstellen und aktualisieren. Dieses
Handbuch muss mindestens die folgende Dokumentation enthalten oder darauf verweisen,
sofern zutreffend:

a. eine Beschreibung aller Tatigkeiten des zertifizierten Unternehmens im Sinne von § 3.1.1

b. dokumentierte Verfahren im Sinne von § 3.2, und

c. alle weiteren Dokumente, die das zertifizierte Unternehmen zur Sicherstellung der
effektiven Planung, Durchfiihrung und Lenkung des Zwischenhandels benétigt

d. die gemaB diesem Dokument erforderlichen Aufzeichnungen

e. Aufzeichnungen von Inspektionen und Analyseergebnissen

f. alle zutreffenden, gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Aufzeichnungen und
Zertifizierungen aufgrund der Futtermittelgesetze und -vorschriften.

g. Aufzeichnung von Inspektionsberichten und Zertifikaten im Rahmen des GMP+ Feed
Certification Scheme.

Es muss ein dokumentiertes Verfahren fiir die Lenkung, die Kennzeichnung, die Lagerung, den
Schutz, die Ermittlung, die Dauer der Lagerung und die Vernichtung von Aufzeichnungen
erstellt werden. Dabei gelten folgende Mindestanforderungen:

a. Die Aufzeichnungen missen lesbar, leicht erkennbar und wiederauffindbar sein.
b. Die Aufbewahrungsfrist fir Aufzeichnungen betragt mindestens drei Jahre, es sei denn, laut
Gesetz oder sonstigen Vorschriften ist eine langere Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben.

Die vorgenannten Dokumente und Aufzeichnungen missen problemlos zuganglich sein und
den zustandigen Behorden auf Anfrage zur Verfligung gestellt werden.
3.2.2. Kennzeichnung und Riickverfolgbarkeit

Das Futtermittel muss ab dem Zeitpunkt des Ankaufs bis zum Verkauf — einschlieBlich des
Transports — riickverfolgbar sein.

Das zertifizierte Unternehmen muss mindestens die folgenden Daten in die eigene
Verwaltung aufnehmen:

Beschaffung:
a. Name, Adresse und Telefonnummer der Lieferanten von Mischfuttermitteln und

Einzelfuttermitteln
b. Lieferdatum

GMP'I' International Version DE: 1 Januar 2023
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c. Typ des Futtermittels und Zusammensetzung (das zertifizierte Unternehmen darf die
Informationen aus den Datenblattern seiner Lieferanten verwenden)

d. die jeweilige Menge des gelieferten Futtermittels

e. die Chargennummer, sofern zutreffend; diese Nummer wird auch als Referenznummer,
Partienummer oder Lotnummer bezeichnet.

@ Tipp:
Diese Informationen sind gréBtenteils in den Einkaufsauftrdgen zu finden, die aufbewahrt werden
mdussen.

Umverpacken:

a. Datum, an dem der Sack angebrochen wurde

b. Typ des Futtermittels

c. die Chargennummer, sofern zutreffend; diese Nummer wird auch als Referenznummer,
Partienummer oder Lotnummer bezeichnet.

Verkauf:

Um den Schaden bei Vorféllen soweit wie moglich zu beschranken, muss das zertifizierte
Unternehmen angemessene Anstrengungen unternehmen, um die folgenden Angaben seiner
Viehhalterkunden aufzuzeichnen:

Name, Adresse, Telefonnummer und offizielle Kennnummer der Abnehmer
Lieferdatum

Typ des Futtermittels

die jeweilige Menge des gelieferten Futtermittels

die Chargennummer, sofern zutreffend; diese Nummer wird auch als Referenznummer,
Partienummer oder Lotnummer bezeichnet.

Transporteure (sofern zutreffend)

oo oo

—h

& Tipp:
Professionelle Viehhalter haben eine individuelle offizielle Kennnummer. Alle sonstigen Abnehmer
werden als Hobbyviehziichter eingestuft.

3.2.3. Aufzeichnung von Beschwerden und Vorfillen

Das zertifizierte Unternehmen muss ein System fir die Aufzeichnung und Verarbeitung von
Beschwerden und Vorféllen einrichten. Es ist moglich, dass eine Beschwerde oder ein Vorfall
derart ist, dass diese Beschwerde oder dieser Vorfall eine Gefahr fir die Futtermittelsicherheit
darstellt. In manchen Féllen werden die geltenden Normen nicht eingehalten. Weitere Falle
kdnnen Beschwerden oder Abweichungen betreffen, beispielsweise nicht konforme
Verpackungen, falsche Lieferung, Uberschreitung des Haltbarkeitsdatums fiir Futtermittel,
Abweichungen beim Transport, festgestellte Schadlinge usw.

Das zertifizierte Unternehmen muss in diesem Fall LenkungsmaBnahmen ergreifen, um die
festgestellte Gefahr zu verhindern oder zu lenken.

GMP'I' International Version DE: 1 Januar 2023
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Die Weise, wie Beschwerden oder Vorfdlle im Zusammenhang mit Futtermitteln interpretiert
oder bearbeitet werden, hangt von der Beschwerde ab. Eventuell wird die Verantwortung
zwischen dem zertifizierten Unternehmen und seinem Lieferanten aufgeteilt. Daher kann eine
Ricksprache mit dem Lieferanten erforderlich sein.

Auf jeden Fall muss das zertifizierte Unternehmen:

a. Die Beschwerde/den Vorfall aufzeichnen.

b. Zur Aufzeichnung und Bearbeitung von Beschwerden kann das Unternehmen
Aufzeichnungsformular 2 verwenden

c. Kontakt zum Futtermittellieferanten aufnehmen

d. Nach Ricksprache mit dem Lieferanten die Hauptursache ermitteln und
KorrekturmaBnahmen ergreifen

e. Die ergriffenen KorrekturmaBnahmen aufzeichnen.
Das kann auch der Lieferant mitteilen. Das zertifizierte Unternehmen muss in diesem Fall
eine Kopie des Berichts des Lieferanten in seinen Verwaltungsunterlagen aufbewahren

f. Schriftliches Feedback vom Lieferanten zum definitiven Prozess/zur definitiven Losung
sowie zum Abschluss des Berichts erhalten.

Frihwarnsystem (Early Warning System — EWS)

a. Bei einer potenziellen Gefahr, die vom zertifizierten Unternehmen und/oder dem
Lieferanten nicht gelenkt werden kann und die auch anderen Parteien Schaden zufligen
kann, muss die Beschwerde an GMP+ International weitergeleitet werden (im Rahmen des
Early Warning System). Es muss Ricksprache mit GMP+ International gehalten werden, um
zu Uberprifen, ob dies Folgen fir das betreffende Futtermittel hat.

b. In allen Fallen muss Aufzeichnungsformular 3 verwendet werden, um GMP+ International
eine Beschwerde/einen Vorfall zu melden.

3.2.4. Riickruf von Futtermitteln (Recall)

Das zertifizierte Unternehmen muss ein schnelles Riickrufverfahren haben und umsetzen, falls
ein Futtermittel entdeckt wird, das unsicher fiir Mensch und/oder Tier ist. Das kann nach einer
Beschwerde oder bei einem Vorfall (siehe § 3.2.3) oder auf Anfrage des Futtermittellieferanten
erfolgen. Die Verantwortung fur den Ruckruf von Futtermitteln unterliegt abhangig von der
Beschwerde der gemeinsamen Verantwortung des Zwischenhandlers und des Lieferanten. Der
Lieferant benotigt die Informationen des zertifizierten Unternehmens und umgedreht. Daher
kann eine Ricksprache mit dem Lieferanten erforderlich sein.

Bevor zurlickgerufene (retournierte) Futtermittel wieder auf den Markt gebracht werden, muss
das zertifizierte Unternehmen diese Futtermittel anhand eines Qualitatslenkungsverfahrens
erneut beurteilen (siehe § 5.2.1).

Das zertifizierte Unternehmen muss nach Riicksprache mit dem Lieferanten folgende
MaBnahmen ergreifen:

a. Unmittelbar — eventuell auf entsprechende Anfrage des Lieferanten — Informationen Uber
eine oder mehrere gelieferte Sendungen erteilen. Dabei handelt es sich um die
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-

GMP"’ International

Informationen in § 3.2.2: Name, Adresse, Telefonnummer und - falls zutreffend — offizielle
Kennnummer der Abnehmer, Lieferdatum und Menge

b. Unmittelbar die Privatkunden/Abnehmer/die Offentlichkeit tiber unsichere Futtermittel
informieren

c. Unmittelbar die Futtermittel sperren oder sperren lassen

d. Die Futtermittel zurlickrufen und an den Lieferanten zurilicksenden. Appendix 1 enthalt
einen Leitfaden fiir Ruckrufaktionen.

Wenn der Verbrauch eines Futtermittels nachteilige Folgen fiir die Gesundheit von Mensch
und Tier haben kann und nicht alle Abnehmer dieses Futtermittels direkt kontaktiert werden
kdnnen, muss das Unternehmen die Abnehmer des Futtermittels tiber die Medien warnen.
Abhangig vom Verbreitungsgebiet des Produkts kdnnen dazu regionale oder landesweite
Tageszeitungen — jeweils in Kombination mit einer Pressemitteilung — genutzt werden. Siehe
Appendix 1 fir ein Beispiel einer solchen Meldung.

3.3. \Verifizierung (internes Audit)

Um die Einhaltung der Anforderungen dieses Dokuments zu kontrollieren, muss das
zertifizierte Unternehmen das System mittels einer Analyse und/oder Beurteilung tber ein
internes Audit verifizieren. Das zertifizierte Unternehmen kann fiir die Durchfiihrung eines
solchen internen Audits Aufzeichnungsformular 4 verwenden.

Die Verifizierung (internes Audit) muss mindestens einmal alle zwdlf Monate durchgefiihrt

werden. Wenn eine der Fragen mit ,Nein” beantwortet wird, muss das Unternehmen innerhalb

eines Monats nach der Implementierung KorrekturmaBnahmen ergreifen und deren
Wirksamkeit kontrollieren. Diese Arbeitsweise wird wiederholt, bis alle Anforderungen
vollstandig erfillt werden.

Version DE: 1 Januar 2023
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4. Grundbedingungen

Das Programm mit Grundbedingungen fiir den Zwischenhandel mit Futtermitteln besteht aus
funf Teilen, die im folgenden System angegeben sind.

4.1 Personal

4.2 Betriebseinrichtung

4.3 Schadlingsbekampfung

4.4 Reinigung

4.5 Abfall und giftiges Material

4.1. Personen

Das zertifizierte Unternehmen und das Personal, das Tatigkeiten durchfihrt, die die
Futtermittelsicherheit beeinflussen kdnnen, muss hinreichend sachkundig, fachkundig und
geeignet sein. AuBerdem missen das zertifizierte Unternehmen und das Personal sich der
Bedeutung ihrer Tatigkeiten fir die Futtermittelsicherheit bewusst sein.

a. Als Grundlage dafiir kann ein Zertifikat oder gleichwertige Erfahrung im Bereich
Futtermittelsicherheit dienen.

b. Es ist wiinschenswert, dass die Kenntnisse anhand von Literatur und Schulungen
aktualisiert werden. Das Obige gilt auch fir Zeitarbeitskrafte.

c. Das zertifizierte Unternehmen muss die Verantwortlichkeiten und Befugnisse aller
Mitarbeiter einschlieBlich Ausbildungsniveau und Berufserfahrung in einem
Aufzeichnungsformular festlegen.

d. Sofern zutreffend, muss eine Person, die Uber die erforderlichen Qualifikationen verfiigt,
mit der Qualitatslenkung beauftragt werden.

e. Alle Mitarbeiter mussen schriftlich Gber ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und
Befugnisse hinsichtlich der Futtermittelsicherheit informiert werden.

Die vorstehenden Punkte werden in Aufzeichnungsformular 5 spezifiziert.

GMP+ International Version DE: 1 Januar 2023
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4.2. Betriebseinrichtung

Das Werksgelande muss so eingerichtet und instand gehalten werden, dass:

a. das Fehlerrisiko auf ein Mindestmal beschrankt wird und Verunreinigung,
Kreuzkontamination und allgemeine Beeintrachtigung der Sicherheit und Qualitat der
Futtermittel nach Mdéglichkeit verhindert werden

b. jegliche Unklarheit zwischen den verschiedenen Produkten verhindert wird, die Produkte
einfach identifiziert werden kénnen und Kreuzkontamination und Beeintrachtigung
verhindert werden.

Allgemeines:

a. Die Futtermittel missen in sauberen und trockenen Raumen gelagert werden.

b. Die Lagerraume mssen sich in einem hervorragenden Wartungszustand befinden.

c. Die Lagerraume muissen mit hinreichend Tages- und/oder kiinstlichem Licht beleuchtet
werden, damit die Tatigkeiten ordnungsgemaB durchgefiihrt werden kdnnen.

d. Die Temperatur muss erforderlichenfalls so niedrig wie mdglich gehalten werden, damit
Kondensatbildung und Auflésung vermieden werden.

e. Die Lagerraume diirfen nur fiir Personen zuganglich sein, die eine entsprechende
Genehmigung vom Unternehmen erhalten haben.

Fenster, Tiiren und sonstige Offnungen:

a. Fenster und andere Offnungen miissen so konstruiert sein, dass sie gefahrliche
Organismen abwehren. Tiren missen dicht schlieBen und in geschlossenem Zustand
undurchlassig fir gefahrliche/Schadorganismen und Schadlinge sein. Alle Offnungen
mussen nach Mdglichkeit geschlossen sein, sofern die Tatigkeiten das zulassen. Fenster
mussen erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein.

b. Wenn Fenster, Tiiren und sonstige Offnungen nicht oder nicht immer geschlossen werden
kdnnen (beispielsweise bei Liftern, Tiren usw.), missen MaBnahmen ergriffen werden
(beispielsweise in Form von Kunststoffplanen oder Insektengitter-Turen), um die
Eindringmaoglichkeiten fir Schadlinge zu beschranken.

Decken:

a. Decken und Deckenelemente missen erforderlichenfalls so konzipiert, konstruiert und
verarbeitet sein, dass verhindert wird, dass sich Schmutz ansammeln kann und dass
Kondensatbildung, unerwiinschte Schimmelpilzbildung und lose Teilchen beschrankt
werden, die die Sicherheit und Qualitat des Futtermittels beeintrachtigen kdnnen.

4.3. Schadlingsbekampfung

Das zertifizierte Unternehmen muss verhindern, dass Tiere, Schadlinge oder Ausscheidungen
mit dem (gelagerten) Futtermittel in Kontakt kommen. Das zertifizierte Unternehmen muss
einen Schadlingsbekampfungsplan erstellen:

Der Bekampfungsplan muss mindestens folgende Elemente enthalten:

GMP'I' International Version DE: 1 Januar 2023
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a. die Schadlingsarten, die mit dem Plan bekdampft werden

b. die Hilfsmittel und Stoffe, die verwendet werden, um das Vorhandensein von Schadlingen
zu verhindern und zu bekampfen; zur Schadlingsbekampfung und -vernichtung werden
ausschlieBlich zuldssige Ressourcen eingesetzt

¢. wo (und mit welcher Haufigkeit) MaBnahmen durchgefiihrt werden mussen.

Zur Aufzeichnung der Daten kann das Unternehmen Aufzeichnungsformular 6 verwenden.

Wenn ein professionelles Schadlingsbekdmpfungs- und -vernichtungsunternehmen eingesetzt
wird, reicht es aus, die vom Schadlingsbekampfungsunternehmen bereitgestellten
Aufzeichnungsquellen aufzubewahren.

Die Schadlingsbekampfung muss von einem offiziellen Schadlingsbekdmpfungsunternehmen
oder von hinreichend qualifiziertem und zertifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

@ Tipp:
Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Update fiir zuldssige Bekampfungs- und
Vernichtungsressourcen in der Datenbank des Gremiums zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und

Bioziden (Ctbg) im Internet: https.//english.ctgb.nl/

4.4. Reinigung und Desinfektion

Beeintrachtigung und Staub mussen vermieden und gelenkt werden, um zu verhindern, dass
gefahrliche Organismen ins Futtermittel gelangen.

Es missen Reinigungsprogramme fiir die Lagerraume von Futtermitteln (Zwischenlagerung
und Verkaufsstelle) und die Raume, in denen Abfall gelagert wird (siehe § 4.5) eingefiihrt
werden. Sofern zutreffend, missen Riickstande von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln auf
ein MindestmaB beschrankt werden.

Das Reinigungsprogramm muss mindestens folgende Elemente umfassen:

die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Reinigung

eine Beschreibung der zutreffenden Radume

die Reinigungshaufigkeit

die Anwendung diverser Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, je nach den
Futtermittelprodukten

e. Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel missen
zweckdienlich sein. AuBerdem dirfen sie kein Risiko fur die Futtermittelsicherheit
darstellen.

o0 oo

Zur Aufzeichnung der Daten kann das Unternehmen Aufzeichnungsformular 7 verwenden.

4.5. Abfall und giftige Stoffe

Abfall und giftige Stoffe (einschlieBlich Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel,
Schadlingsbekampfungsmittel, Dingemittel und mineralischer Diinger) mussen:
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a. visuell entsprechend gekennzeichnet werden, und
b. geschitzt werden, um das Risiko fir Unfalle oder unbeabsichtigte Verwendung
auszuschlieBen.

AuBerdem muss Abfall:

a. in separaten Containern gesammelt oder gelagert werden. Die Container missen leicht zu
erkennen sein und abgedeckt werden, wenn der Abfall Schadlinge und Insekten anlocken
kdnnte

b. von Futtermitteln getrennt gelagert werden.

Der nach GMP+ zertifizierte Zwischenhandler muss deutlich angeben, wie Abfall und
Abfallentsorgung gelenkt werden. Das zertifizierte Unternehmen muss nachweisen kénnen,
dass Abfall nicht in die Futtermittelkette gelangt ist und auch nicht gelangen kann. Die
Eingangsdokumente der Abnehmer missen aufbewahrt werden.
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5. Prozesslenkung

Die kritischen Punkte im Prozess wurden auf der Grundlage einer generischen Spezifikation
von HACCP-Schritten fir den Zwischenhandel in der Futtermittelwirtschaft bestimmt;
auBerdem wurden allgemeine LenkungsmaBnahme festgestellt — siehe die Zusammenfassung.

Prozesslenkung fiir den Zwischenhandel mit Futtermitteln

Massengut
Einkauf von
Futtermitteln
5.0
i
| Kontolle | | Wemtrolle || omolle Kontrolie Kontrolle Kontrolle

HACCP-systemanforderungen (Abschnitt 3) & Grundbedingungen (Abschnitt 4)

Zusammenfassende Ubersicht iiber Gefahren, LenkungsmaBnahmen, Uberwachung und
KorrekturmaBnahmen
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PROZESS-
SCHRITT

BESCHREIBUNG
DER
GEFAHRDUNG

RISIKOBEWERTUNG *

WAHRSCHEINLICHKEIT

SCHWERE

RISIKO-
KLASSE

ART DER
LENKUNGSMASSNAHME

MONITORING

HAUFIGKEIT

KORREKTURMASS-
NAHMEN BE|
ABWEICHUNGEN

AUFZEICHNUNG

Beschaffung
(85.1)

Futtermittel
entspricht nicht
den gesetzlichen
und den GMP+

Anforderungen

gering

erheblich

Beschaffung von
Mischfuttermitteln und
Einzelfuttermittel
ausschlieBlich bei im
Rahmen der FmhVO
registrierten oder
anerkannten

Unternehmen

Beschaffung von
Mischfuttermitteln und
Einzelfuttermittel
ausschlieBlich bei GMP+

zertifizierten Lieferanten

Verfugt der Lieferant
noch Uber eine giltige
Registrierung oder

Zulassung?

Verfligt der Hersteller
noch tber ein GMP*-
oder gleichwertiges
Zertifikat?

Mindestens
einmal alle
zwolf

Monate

Kein Kauf

Abweichungen in
Aufzeichnungsformular

8 eintragen

Transport
Anlieferung
(85.5)

(Wechselseitige)
Kontaminierung

des Produkts

(€1\UN38 ) International

mittelméaBig

mittelmaBig

Anlieferung und
Abtransport von
verpackten Futtermitteln

in eigener Regie
- Frachtraum muss sauber

und trocken sein
- Frachtraum komplett
leer und frei von

Frachtresten und vom

Visuelle Frachtraum-

kontrolle

Vor jeder
Befrachtung
des

Frachtraums

Nicht befrachten. Vor
der Befrachtung
zunéachst Reinigung

des Frachtraums.

Abweichungen in
Aufzeichnungsformular

8 eintragen
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/

(€1\UN38 ) International

registrierte oder
zugelassene
Transporteure, die nach
dem Hygienekodex fir
den StraBentransport

arbeiten

- Verpackt: ausschlieBlich
bei Unternehmen, die die
Anforderungen aus 5.5.1
erfullen und mit denen
eine Vereinbarung

getroffen wurde

Zulassung?

Uberpriifen, ob sich das
Unternehmen an die
Absprachen halt

Verfugt der Hersteller
noch Uber ein GMP +
oder gleichwertiges
Zertifikat?

PROZESS- BESCHREIBUNG | RISIKOBEWERTUNG *
SCHRITT DER
GEFAHRDUNG
WAHRSCHEINLICHKEIT | SCHWERE | RISIKO- | ART DER MONITORING HAUFIGKEIT | KORREKTURMASS- AUFZEICHNUNG
KLASSE | LENKUNGSMASSNAHME NAHMEN BEI
ABWEICHUNGEN
Geruch vorhergehender
Frachten
- Bei Sammelfrachten
Futtermittel getrennt
voneinander lagern
gering mittelmaBig | 2 Auslieferung von losen Mindestens | Nicht mehr in Abweichungen in
und verpackten Verfligt der Lieferant einmal alle | Anspruch Aufzeichnungsformular
Futtermittel durch Dritte | noch Uber eine glltige | zwolf nehmen 8 eintragen
- AusschlieBlich durch Registrierung oder Monate
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(€1\UN38 ) International

entsorgen

Trennung einrichten

und ermitteln, ob die

PROZESS- BESCHREIBUNG | RISIKOBEWERTUNG *
SCHRITT DER
GEFAHRDUNG
WAHRSCHEINLICHKEIT | SCHWERE | RISIKO- | ART DER MONITORING HAUFIGKEIT | KORREKTURMASS- AUFZEICHNUNG
KLASSE | LENKUNGSMASSNAHME NAHMEN BEI
ABWEICHUNGEN
- Lose: ausschlieBlich
GMP+ zertifizierte
Transporteure
Empfang Quialitatsverlust | gering mittelmaBig | 2 - Verpackung sauber und | Visuelle Kontrolle Bei jeder Als Abfall entsorgen | Abweichungen in
(§5.2) unbeschadigt Lieferung oder Aufzeichnungsformular
- an den Lieferanten 8 eintragen
Mindesthaltbarkeitsdatum zuriickschicken
nicht Uberschritten
Wechselseitige | gering mittelmaBig | 2 - Futtermittel, die mit Beurteilen, ob eine Bei jeder Als Abfall entsorgen | Abweichungen in
Kontaminierung/ Tieren in Kontakt Ricksendung méglich | Retoure oder an den Aufzeichnungsformular
Verunreinigung gekommen sind, nicht ist Lieferanten 8 eintragen
mehr zuriicknehmen zuriicksenden
Lagerung (§ | Qualitatsverlust | gering mittelmaBig | 2 Lagerung von verpackten | Visuelle Kontrolle der RegelmaBig, | Als Abfall entsorgen | Abweichungen in
5.3) und Produkten im eigenen Verpackungen mindestens | oder Aufzeichnungsformular
wechselseitige Unternehmen einmal alle | an den Lieferanten 8 eintragen
Kontaminierung - Schadhafte zwolf zurlickschicken
Verpackungen reparieren/ Monate
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/

PROZESS-
SCHRITT

BESCHREIBUNG
DER
GEFAHRDUNG

RISIKOBEWERTUNG *

WAHRSCHEINLICHKEIT

SCHWERE

RISIKO-
KLASSE

ART DER
LENKUNGSMASSNAHME

MONITORING

HAUFIGKEIT

KORREKTURMASS-
NAHMEN BE|
ABWEICHUNGEN

AUFZEICHNUNG

mittelmaBig

mittelmaBig

- Verpackungen nicht auf
den Boden stellen

- Etiketten lesbar
Mindesthaltbarkeitsdatum
nicht Gberschritten, FIFO-

Auslieferung

- Getrennte Lagerung von
Futtermitteln & Nicht-

Futtermitteln

Produkte nicht
kontaminiert sind.
Falls ja, als Abfall

entsorgen

(€1\UN38 ) International

gering

mittelmaBig

Lagerung von losen und

verpackten Futtermittel
bei Dritten

- AusschlieBlich durch
registrierte oder
zugelassene
Lagerungsunternehmen,
die nach der FmhVO

arbeiten

- Verpackt: ausschlieBlich

bei Unternehmen, die die

Verfugt das
Lagerungsunternehmen
noch Uber eine giltige
Registrierung oder

Zulassung?

Uberpriifen, ob sich das
Unternehmen an die

Absprachen hélt

RegelmaBig,
mindestens
einmal alle
zwolf

Monate

Abweichungen in
Aufzeichnungsformular

8 eintragen
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PROZESS- BESCHREIBUNG | RISIKOBEWERTUNG *
SCHRITT DER
GEFAHRDUNG
WAHRSCHEINLICHKEIT | SCHWERE | RISIKO- | ART DER MONITORING HAUFIGKEIT | KORREKTURMASS- AUFZEICHNUNG
KLASSE | LENKUNGSMASSNAHME NAHMEN BE|
ABWEICHUNGEN

Anforderungen aus 5.3.1 | Verfiigt das

erfillen und mit denen Lagerungsunternehmen

eine Vereinbarung noch tber ein GMP+

getroffen wurde oder gleichwertiges

Zertifikat?

- Lose: ausschlieBlich

GMP+ zertifizierte

Transporteure
Verkauf Futtermittel gering erheblich 3 - Fur die Tierart Kontrolle der Bei jedem Riicknahme und/oder | Abweichungen in
(einschlieBlich | nicht fir die geeignetes Futtermittel Informationen auf Verkauf Kontakt mit dem Aufzeichnungsformular
Umverpacken | Tierart geeignet laut Verpackungsangabe | Etikett/ Datenblatt Lieferanten und 8 eintragen
und Ausliefe- und/oder Datenblatt zum Festlegung von
rung) (§ 5.4) Produkt verkaufen KorrekturmaBnahmen
Transport Siehe Transport | mittelmaBig mittelmaBig | 3 Siehe Transport Siehe Transport Siehe Siehe Transport Siehe Transport
Abtransport | Anlieferung Anlieferung Anlieferung Transport Anlieferung Anlieferung
(8 5.5) Anlieferung

(€1\UN38 ) International
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5.1. Beschaffung

Das zertifizierte Unternehmen bezieht Mischfuttermittel und/oder Einzelfuttermittel
ausschlieBlich von Lieferanten, die anhand eines GMP+-Zertifikats (Anwendungsbereich:
Herstellung und/oder Handel mit Futtermitteln) oder anhand eines gleichwertigen Zertifikats
zertifiziert sind.

a. Bewahren Sie eine Kopie des Zertifikats in Ihren Verwaltungsunterlagen auf. Das ist nicht
notwendig, wenn der Hersteller in der GMP+ International Datenbank aufgefiihrt ist (siehe
www.gmpplus.org).

b. Kontrollieren Sie regelmaBig, ob der Lieferant noch immer die geltenden Anforderungen
erfillt, beispielsweise einmal alle zwolf Monate.

c. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit der Beschaffung missen in
Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.

5.2. Entgegennahme von verpackten Produkten im
eigenen Unternehmen

Das zertifizierte Unternehmen darf ausschlielich (verpackte) Futtermittel annehmen, wenn
diese die geltenden Anforderungen erfillen, um Qualitatsverlust, Kreuzkontamination und/
oder (gefédhrliche) Verunreinigung in den folgenden Prozessschritten zu vermeiden.

a. Das Verpackungsmaterial der Futtermittel muss bei der Lieferung sauber und intakt sein.
Kontrollieren Sie bei jeder Lieferung die Verpackung.

b. Kontrollieren Sie, ob das Futtermittel ein Etikett hat. Wenn das nicht der Fall ist, wenden Sie
sich an den Lieferanten.

c. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Futtermittel darf nicht abgelaufen sein. Kontrollieren Sie
das Mindesthaltbarkeitsdatum der Futtermittel bei jeder Lieferung.

d. Wenn ein Futtermittel oder dessen Verpackung den Anforderungen nicht entspricht, muss
es entsorgt oder an den Lieferanten zurlickgeschickt werden (je nachdem, was mit dem
Hersteller vereinbart wurde).

e. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit der Annahme der Lieferung mussen in
Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.

5.2.1. Riicksendungen

Bei einer mdglichen Riicksendung (beispielsweise wegen Fehlern im Bestellverfahren) muss
das zertifizierte Unternehmen beurteilen, welche MaBnahmen ergriffen werden mussen.

a. Das zertifizierte Unternehmen muss beurteilen, ob Ricksendungen wegen Fehlern im
Bestellverfahren moglich sind (Futtermittel missen in einer sauberen und ungeéffneten
Originalverpackung mit Originaletikett geliefert werden; das Produkt darf nicht im Stall
gewesen sein und keinen Kontakt zu Tieren gehabt haben usw.).

b. Um zu vermeiden, dass sich Krankheitserreger und Krankheiten verbreiten, werden
verpackte Futtermittel, die mit Tieren in Kontakt waren, nicht als Ricksendung akzeptiert.
Diese Futtermittel mussen einfach zu erkennen sein und als Abfall eingestuft werden.

c. Ricksendungen mussen aufgezeichnet werden. Zur Beschreibung dieser Aufzeichnung
(einschlieBlich der Ursache) kann Aufzeichnungsformular 8 verwendet werden.
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5.3. Lagerung

5.3.1. Lagerung von verpackten Futtermitteln im eigenen Unternehmen

Die vom zertifizierten Unternehmen beschafften (verpackten) Futtermittel missen so gelagert
werden, dass Qualitatsverlust, Kreuzkontamination und/oder (gefahrliche) Kontaminierung
vermieden werden.

a. Die Futtermittel missen soweit moglich gemal dem FIFO-Prinzip gelagert und geliefert
werden. Achten Sie darauf, auf der Verpackung das Eingangsdatum oder einen Partiecode
anzugeben, sofern der Lieferant dies noch nicht getan hat.

b. Stellen Sie das Futtermittel nicht direkt auf den Boden. Sie kdnnen beispielsweise Paletten
oder Regale verwenden.

¢. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, darf das Futtermittel nicht mit anderen
Produkten, bei denen es nicht um Futtermittel handelt in Kontakt kommen, wie
Pflanzenschutzmitteln, Reinigungsmitteln, Schadlingsbekampfungsmitteln, Diingemitteln,
mineralischer Diinger usw.

d. Nach GMP+ gesicherte Futtermittel durfen nicht mit den nicht nach GMP+ gesicherten
Futtermitteln in Kontakt kommen.

Priifung von Futtermitteln:

a. Kontrollieren Sie regelmafBig die Verpackung und das Etikett. Die Verpackung muss sauber
und unbeschadigt sein. Reparieren Sie defekte Verpackungen und entfernen Sie defekte
Sacke (siehe § 4.5).

b. Etiketten mussen deutlich lesbar sein.

c. Kontrollieren Sie regelmaBig, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum des Futtermittels nicht
abgelaufen ist.

d. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit der Lagerung und der Lieferung miissen
in Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.

5.3.2. Lagerung von losen und verpackten Futtermittelprodukten bei
Dritten

Wenn das zertifizierte Unternehmen ein externes (Lager-)Unternehmen mit der Lagerung
beauftragt, gilt Folgendes:

Verpackt:

1. Das (Lager-)Unternehmen braucht nicht nach GMP+ zertifiziert zu sein, aber muss die
Anforderungen erfiillen, die fur die Lagerung auf dem eigenen Gelande gelten (siehe §
5.3.1).

2. Der Zwischenhandler muss diesbezlglich Vereinbarungen mit dem (Lager-)Unternehmen
treffen. Diese Vereinbarungen mussen in einem Vertrag festgelegt werden. Ein Muster
eines solchen Vertrags ist in Appendix 2 enthalten.

Lose:

a. Das (Lager-)Unternehmen muss fiir den Anwendungsbereich ,Lagerung” nach GMP+
zertifiziert sein, oder

b. es muss mit einem gleichwertigen System zertifiziert sein.
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c. Eine Kopie des Zertifikats muss in den Verwaltungsunterlagen des Unternehmens
vorhanden sein. Das ist nicht notwendig, wenn das (Lager-)Unternehmen in der
Unternehmensdatenbank von GMP+ International aufgefiihrt ist (siehe www.gmpplus.org).

d. Das zertifizierte Unternehmen muss regelmaBig kontrollieren, ob das (Lager-)Unternehmen
noch immer die geltenden Anforderungen erfillt, beispielsweise einmal alle 12 Monate.

e. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit der externen Lagerung missen in
Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.

5.4. Verkauf (einschlieBlich Umverpacken und Lieferung)

Das zertifizierte Unternehmen verkauft ausschlieBlich Futtermittel an Viehhalter. Das
Futtermittel muss fur die bestimmungsgemalBe Tierart geeignet sein.

a. Beim Umverpacken der Produkte missen die Etikettangaben der betreffenden Futtermittel
in der Verkaufsstelle zur Kontrolle vorliegen. Das bedeutet, dass Giber jedem Regal oder an
der Kasse ein Schild hdngen muss, auf dem steht, dass die Etikettangaben der betreffenden
Futtermittel auf Anfrage in einem Ordner eingesehen werden kénnen. Diese Angaben
kdnnen auch in digitaler Form vorliegen und auf Anfrage ausgedruckt werden.

b. Futtermittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum fast Gberschritten haben, dirfen nur noch
geliefert werden, wenn gesichert ist, dass das Futtermittel vor Ablauf des
Mindesthaltbarkeitsdatums an die Tiere verfittert wird.

c. Siehe TS1.8 Etikettierung flr Zusatzanforderungen im Hinblick auf den Handel mit nach
GMP+ gesicherten Futtermitteln und Zusatzanforderungen an die Etikettierung.

d. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf missen in
Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.

5.5. Transport

5.5.1. Anlieferung und Abtransport von verpackten Produkten in eigener
Regie

Wenn das zertifizierte Unternehmen das verpackte Futtermittel zum eigenen Unternehmen
und/oder zum Abnehmer transportiert, missen der Frachtraum und die technischen
Hilfsmittel des oder der verwendeten Transportmittel sauber sein.

a. Der Frachtraum muss sauber und trocken sein.

b. Der Frachtraum muss absolut leer, frei von Frachtriickstanden und frei vom Geruch
vorheriger Frachten sein.

c. Wenn der Frachtraum nicht die Anforderungen in a) und b) erfiillt, ist eine Reinigung
erforderlich. Der Frachtraum muss mindestens gefegt werden.

d. Wenn es sich um kombinierte Ladungen aus Futtermitteln und anderen Produkten/
Materialien handelt, muss eine Kreuzkontamination vermieden werden.

e. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit dem Transport miissen in
Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.
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5.5.2. Lieferung von losen und verpackten Produkten durch Dritte

Wenn das zertifizierte Unternehmen ein externes (Transport-)Unternehmen mit dem Transport
beauftragt, gilt Folgendes:
Verpackt:

a.

b.

Das (Transport-)Unternehmen muss fiir den Anwendungsbereich StraBentransport
zertifiziert sein, oder

das (Transport-)Unternehmen ist nicht nach GMP+ zertifiziert, aber muss die
Anforderungen erfillen, die fir Transport in eigener Regie gelten (siehe § 5.5.1).
Das zertifizierte Unternehmen muss diesbeziiglich Vereinbarungen mit dem
(Transport-)Unternehmen treffen. Diese Vereinbarungen missen in einem Vertrag
festgelegt werden. Ein Muster eines solchen Vertrags ist in Appendix 3 enthalten.

Lose:

a.

b.

Das (Transport-)Unternehmen muss Uber ein Zertifikat fir den Anwendungsbereich
,StraBentransport” oder ein gleichwertiges Zertifikat verfiigen.

Eine Kopie des Zertifikats muss in den Verwaltungsunterlagen des
(Transport-)Unternehmens vorhanden sein. Das ist nicht notwendig, wenn der Transporteur
in der Unternehmensdatenbank von GMP+ International aufgefiihrt ist (siehe
www.gmpplus.org).

Das zertifizierte Unternehmen muss regelmafBig kontrollieren, ob das
(Transport-)Unternehmen noch immer die geltenden Anforderungen erfillt, beispielsweise
einmal alle 12 Monate.

. Alle UnregelmaBigkeiten im Zusammenhang mit externem Transport muissen in

Aufzeichnungsformular 8 erfasst werden.
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6.  Aufzeichnungsformulare fir den Standard fur
den Zwischenhandel

Diese Aufzeichnungsformulare sind ein wichtiger Bestandteil der Prozesskontrolle. Hiermit
kann nachgewiesen werden, dass die beschriebenen Verfahren durchgefiihrt wurden. Bei den
Aufzeichnungsformularen handelt es sich lediglich um Beispiele. Wenn ein Unternehmen
Formulare verwendet, die dieselben oder moglicherweise noch mehr Informationen bieten, ist
der Gebrauch dieser Formulare auch gestattet.

Hinweis: Erstellen Sie Kopien der Formulare.
Folgende Aufzeichnungsformulare stehen zur Verfligung:

Aufzeichnungsformular 1: Tatigkeiten des Zwischenhandlers
Aufzeichnungsformular 2: Beschwerderegistrierungsformular
Aufzeichnungsformular 3: EWS Meldeformular

Aufzeichnungsformular 4: Fragebogen fiir internes Audit und Verifizierung
Aufzeichnungsformular 5: Ubersicht tber die Mitarbeiter
Aufzeichnungsformular 6: Schadlingsbekampfung

Aufzeichnungsformular 7: Reinigung

Aufzeichnungsformular 8: Abweichende Situationen

GMP+ International Version DE: 1 Januar 2023 28/48



TS3.1 - Handel an viehhaltende Betriebe

-

AUFZEICHNUNGSFORMULAR 1: TATIGKEITEN DES
ZWISCHENHANDLERS

Anschriftdaten

Sofern zutreffend:

(Zwischen-) Lagerstandort
StraBe + NI fec

Standort der Verkaufsstelle

StraBe + NI o

o Ankreuzen, wenn es mehrere Verkaufsstellen gibt. Figen Sie eine separate Adressenliste als Anlage hinzu.

Futtermittel
Tatigkeiten Produkte
Lose Produkte o Beschaffung/Verkauf o Einzelfuttermittel *
o Transport (extern)
o Lagerung (extern) o Mischfuttermittel *
Verpackte o Beschaffung/Verkauf o Einzelfuttermittel *
Produkte o (Zwischen-) Lagerung (eigener Regie)
o Lagerung Verkaufsstelle o Mischfuttermittel *
o Lagerung (extern)
o Umverpacken
o Transport (in eigener Regie)
o Transport (extern)

o Ankreuzen, wenn auch ,nicht GMP+ zertifizierte Futtermittel” vertrieben werden. Fligen Sie eine separate Liste mit den

Tatigkeiten und der Art der Produkte als Anhang hinzu.

Sonstige Produkte:

Hinweis: Diese Produkte dtirfen die Futtermittel nicht nachteilig beeinflussen

Tatigkeiten Produkte

o Beschaffung/Verkauf o mineralische Diingemittel

o (Zwischen-) Lagerung (in eigener Regie) o Tierarzneimittel

o Lagerung Verkaufsstelle [ [
T
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o Transport (in eigener Regie)

*: Die Spezifikationen dieser Produkte werden auf der Verpackung oder in den
Begleitdokumenten (bei losem Gut) beschrieben.
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(€103 B International

AUFZEICHNUNGSFORMULAR 2:
BESCHWERDEREGISTRIERUNGSFORMULAR

ADSENAEE & e DaAtUM: e eaees

Name ADNENMET = LIETRIANT & ..ot eee et s eee e eseenseerasneeas
KONTAKEPEISON ..ttt
POSItION & oo, RUT: ettt saens

BESCHREIBUNG DER BESCHWERDE Intern/extern

Betroffene ABTEIlUNG : ..o
JAN = g V=] el a =1 o NSO

Erfasstes Datum in der Beanstandungsliste : ...

Kurzel zur Bestatigung der Entgegennahme des
Beschwerderegistrierungsformulars....................

Zu ergreifende MaBBnahme

AUICR & ettt

ADTEIUNG oot et et ee st b ettt et s et n s e s senenas

BESCHREIBUNG DER ERGRIFFENEN MASSNAHME

Enddatum der MaBnahime ... oot ee e eee e
Berichtsdatum Gber MaBnahme an Abnehmer : ...,
KUEZEL + et ettt e e et e ee e e e s e e eseesseseaensesseseeseaseseens

Datum der Archivierung in der Beanstandungsliste
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 3: EWS
MELDEFORMULAR

Sie mussen dieses Formular elektronisch ausfillen via dieser LINK.

(+> Tipp:
Die rechtzeitige und vollstandige Meldung einer Uberschreitung der hdchstzuldssigen Grenzwerte von
unerwiinschten Substanzen in Futtermitteln ist von gro3ter Bedeutung. In der Praxis kann es sich
mitunter als schwierig gestalten, das EWS-Meldeformular bei der ersten Meldung vollstéandig
auszufillen, da nicht alle erforderlichen Einzelheiten verfiigbar sind. Die erste Meldung hat auf jeden Fall
die Angaben zu enthalten, die fir eine korrekte Beurteilung des Zwischenfalls unerlasslich sind.

AnschlieBend hat der Teilnehmer die fehlenden Angaben schnellstmoglich zu ergénzen und
nachzusenden.
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 4: FRAGEBOGEN FUR

INTERNES AUDIT UND VERIFIZIERUNG

Dieses Formular muss alle zwdlf Monate einmal ausgefullt werden.

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit ,Nein” beantwortet haben, mussen Sie den
Fragebogen nach einem Monat erneut ausfillen.

Datum:
Frage Anforderungen Ja/Nein/ MaBnahme bei
beschrieben in: Nicht Abweichung
zutreffend

HACCP SYSTEM ANFORDERUNGEN

1. Sind die Tatigkeiten beschrieben (siehe

Aufzeichnungsformular 1)?

§311

2. Liegt ein Handbuch mit den folgenden Verfahren
vor:

o Dokumentation und Aufzeichnung

o Kennzeichnung und Aufzeichnung

o Aufzeichnung von Beschwerden

o Early Warning System (Friihwarnsystem)

o Rickruf von Futtermittel

o Verifizierung

§3.2

3. Wurden alle Dokumente und Aufzeichnungen
aktualisiert und fir mindestens 3 Jahre archiviert?
o Kontrollen und Inspektionen

o Analysen und Zertifikate

o Genehmigungen, Aufzeichnungen und Zulassungen

§3.21

4. Wurden die Daten aller Lieferanten + Futtermittel in
die Verwaltungsunterlagen aufgenommen?

o Namens- und Anschriftdaten

o Datum der Lieferung

o Art des Futtermittels, Zusammenstellung

o Menge

o Verwendeter Transport

o Chargennummer, eventuell Referenznummer/

Batchnummer/ Lotnummer

§3.22

(€103 B International
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Frage Anforderungen Ja/Nein/ MaBnahme bei
beschrieben in: Nicht Abweichung
zutreffend

5. Sind fiir den Fall des Umverpackens alle Daten der §3.22
Futtermittel in den Verwaltungsunterlagen vorhanden?
o Datum, an dem der Sack angebrochen wurde

o Art des Futtermittels

o Chargennummer, eventuell Referenz-nummer/

Batchnummer/ Lotnummer

6. Sind die Bemiihungen ausreichend, um die Daten §3.22
der professionellen Viehhalter aufzuzeichnen?

o Namens- und Anschriftdaten, Telefonnummer und
offizielle Kennnummer

o Datum der Auslieferung

o Art des Futtermittels

o Menge

o Chargennummer, eventuell Referenz-nummer/
Batchnummer/ Lotnummer

o Transporteure

7. Wurde ein System fiir die Aufzeichnung und §3.23
Behandlung von Beschwerden und Zwischenfallen
eingerichtet?

o Aufzeichnung von Beschwerden und eingeleiteten
MaBnahmen (Aufzeichnungsformular 2)

o Ricksprache mit Lieferant (einschlieBlich
Ruickmeldung Uber Bearbeitung der Meldung)

o Eventuelle Meldung bei der zustandigen Behorde

8. Wurde ein schriftlicher Ruckrufplan erstellt und §3.24
enthalt dieser die vorgeschriebenen Mindestelemente?
o Informationen Uber die Abnehmer (u.a. offizielle
Kennnummern)

o Unverziglich den Kunden informieren

o Siehe Appendix 1 fur weitere Spezifikationen

9. Verifizierung (siehe Ende dieses Fragebogens. §33
Schlussfolgerung festlegen).
o Wird dieser Fragebogen mindestens einmal alle

zwolf Monate ausgefullt?
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Frage

Anforderungen

beschrieben in:

Ja/Nein/
Nicht

zutreffend

MaBnahme bei

Abweichung

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Personelle Ressourcen

10. Verfiigen der Zwischenhéndler und seine Mitarbeiter,
die Tatigkeiten ausfuhren, die die Futtermittelsicherheit
beeinflussen kdnnen, tUber die erforderlichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fahigkeiten? Siehe

Aufzeichnungsformular 5.

§4.1

11. Wurde jeder Mitarbeiter schriftlich Gber seine
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse im
Zusammenhang mit der Futtermittelsicherheit

informiert? Siehe Aufzeichnungsformular 5.

§4.1

Betriebseinrichtung (nur bei eigener Lagerung)

12. Wird die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler
(Verwechslung von verschiedenen Produkten),
Verunreinigung, wechselseitige Kontaminierung, Verderb
und die Beeintrachtigung der Sicherheit und Qualitat
des Futtermittels entstehen, moglichst gering gehalten?
o Die Lagerrdume miissen sauber und trocken sein und
sich in einem guten Wartungszustand befinden

o Ausreichend Tageslicht und/oder kiinstliche
Beleuchtung

o Angemessene Temperatur, um Kondensatbildung zu
verhindern

o Lagerdume sind nur Personen mit einer
dementsprechenden Genehmigung zuganglich

o Falls notwendig, missen Fenster, Tiren und andere
Offnungen fiir schadliche Organismen undurchlssig
sein

o Decken: Schmutzansammlungen, Kondenswasser- und
Schimmelbildung sowie das Ablésen von Teilchen

werden eingeschrankt

§42

Frage

Anforderungen

beschrieben in:

Ja/Nein/
Nicht

zutreffend

MaBnahme bei

Abweichung

Vogel, Haustiere und Schadlinge (nur bei eigener
Lagerung)

13. Wird verhindert, dass Haustiere, Vogel, Schadlinge
und Insekten sowie ihre Ausscheidungen mit dem
Futtermittel in Kontakt kommen?

14. Wurde ein Schadlingsbekampfungsplan erstellt?

Siehe Aufzeichnungsformular 6.

§43

§43
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Frage

Anforderungen

beschrieben in:

Ja/Nein/
Nicht

zutreffend

MaBnahme bei

Abweichung

Reinigung und Desinfektion (nur bei eigener
Lagerung)

15. Wurde fiir die Lagerrdume des Futtermittels und die
Raume, in denen Abfall gelagert wird, ein
Reinigungsprogramm erstellt? Siehe
Aufzeichnungsformular 7 .

16. Wird daflr gesorgt, dass die Rickstéande von
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln so gering wie

mdoglich sind?

§4.4

§44

Abfille und giftige Stoffe (nur bei eigener Lagerung)
17. Werden Abfélle und Materialien, die nicht als
Futtermittel geeignet sind, getrennt gelagert und als

solche gekennzeichnet?

§45

PROZESSLENKUNG

18. Wird eine Gefahren- und Risikoanalyse fiir die
Betriebsprozesse durchgefiihrt, und werden — falls
notwendig — KorrekturmaBnahmen ergriffen und

aufgezeichnet?

Beschaffung

19. Werden Futtermittel ausschlieBlich von registrierten
oder zugelassenen Lieferanten gekauft?

20. Werden Futtermittel ausschlieBlich von

GMP~-zertifizierten Lieferanten gekauft?

Empfang von verpackten Futtermitteln im eigenen

Unternehmen

21. Werden ausschlieBlich verpackte Futtermittel
entgegengenommen, die den gestellten Anforderungen
entsprechen, so dass Qualitatsverlust, wechselseitige
Kontaminierung und/oder Verunreinigung verhindert
werden? (u.a. saubere/ unbeschadigte Verpackung,
Etikett vorhanden, Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht

Uberschritten)

Riicksendungen

22. Werden mogliche Ricksendungen angemessen
behandelt? (Beurteilung, ob eine Riicksendung méglich
ist, angemessene Lagerung und Aufzeichnung in

Formular 8)

§521

Lagerung von verpackten Futtermitteln im eigenen
Unternehmen
23. Werden verpackte Futtermittel so gelagert, dass

Qualitatsverlust, wechselseitige Kontaminierung und/
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Frage Anforderungen Ja/Nein/ MaBnahme bei
beschrieben in: Nicht Abweichung
zutreffend

oder Verunreinigung verhindert werden? (FIFO-Prinzip
bei der Auslieferung anwenden, Futtermittel nicht
unmittelbar auf dem Boden platzieren, von Nicht-
Futtermitteln getrennt aufbewahren)

24. Werden GMP*-Futtermittel von den nicht
GMP*-zertifizierten Futtermitteln getrennt gelagert?
Lagerung von losen und verpackten Futtermitteln bei
Dritten

25. Verfugt das Lagerungsunternehmen tber eine
glltige Registrierung oder Zulassung (im Rahmen der
FmhVO)?

Lagerung loser Futtermittel

26. Verfugt das Lagerungsunternehmen tber ein GMP+-
Zertifikat? (Kopie des Zertifikats in den
Verwaltungsunterlagen aufbewahren oder bei der
Kontrolle die GMP+-Unternehmensdatenbank
verwenden)

Lagerung verpackter Futtermitteln

27. Wurde mit dem externen Lagerungsunternehmen ein
Vertrag abgeschlossen? Siehe Mustervertrag (Appendix
2)

Verkauf (einschlieBlich Umverpacken und
Auslieferung)

28. Werden Futtermittel ausschlieBlich an Viehhalter §54
verkauft?

29. Werden Produkte umverpackt? Wenn ja, liegen die
Etikettangaben der betreffenden Futtermittel zur Einsicht
vor?

30. Werden die zusatzlichen Anforderungen an die
Etikettierung aus TS 1.8 Etikettierung (zum Beispiel
Positivkennzeichnung) erfiillt.

31. Werden Futtermittel verkauft, die ausschlieBlich fiir

die jeweilige Tierart geeignet sind?

Transport

Bei Transport von verpackten Futtermitteln in eigener
31. Ist der Frachtraum jederzeit sauber und trocken? §551
32. Wird die wechselseitige Kontaminierung bei
Sammelfrachten von Futtermitteln und anderen
Produkten/Materialien verhindert?

Bei Transport von losen und verpackten Futtermitteln
durch Dritte:

33. Verfugt der Transporteur tber eine giltige

Registrierung oder Zulassung (im Rahmen der FmhVO)?
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Frage Anforderungen Ja/Nein/ MaBnahme bei
beschrieben in: Nicht Abweichung
zutreffend

Transport loser Futtermittel durch Dritte:
33. Verfugt der Transporteur tUber ein GMP+-Zertifikat?

(Kopie des Zertifikats in den Verwaltungsunterlagen §55.2
aufbewahren oder bei der Kontrolle die GMP+-
Unternehmensdatenbank verwenden)

Transport verpackter Futtermittel:

34. Wurde mit dem externen Transportunternehmen ein
Vertrag abgeschlossen? Siehe Mustervertrag (Appendix
3)

35. Werden alle Arten von Unzuldnglichkeiten/

abweichenden Situationen in das Aufzeichnungsformular

8 eingetragen?

VERIFIZIERUNG: Um die Einhaltung der Anforderungen dieses Dokuments zu kontrollieren,
muss das zertifizierte Unternehmen das System mittels einer Analyse und/oder Beurteilung
Uber ein solche internes Audit verifizieren. Das Unternehmen kann fiir die Durchfiihrung eines
solchen internen Audits Aufzeichnungsformular 4 verwenden

Die Verifizierung (internes Audit) muss mindestens einmal alle zwdlf Monate durchgefiihrt
werden. Wenn eine der Fragen mit ,Nein” beantwortet wird, muss das zertifizierte
Unternehmen KorrekturmaBnahmen ergreifen und deren Wirksamkeit innerhalb eines Monats
nach der Implementierung kontrollieren. Diese Arbeitsweise wird wiederholt, bis alle
Anforderungen vollstandig erfillt werden.

Schlussfolgerung: Erfillt das Futtermittelsicherheitssystem die Anforderungen? Wenn nicht:
Welche Verbesserungen werden implementiert?
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 5: UBERSICHT UBER DIE MITARBEITER

Datum:

Name des

Mitarbeiters

Position

Ausbildung
(Kopie des Zeugnisses

beilegen)

Erfahrung
(Position/Jahre)

Aufgaben, Verantwortlichkeiten,

Befugnisse

Namenszeichen
Mitarbeiter zur

Bestadtigung

(€1\UN38 ) International

Version DE: 1 Januar 2023
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 6: SCHADLINGSBEKAMPFUNG

Haufigkeit: ................. die Haufigkeit kann u.a. auf der Grundlage der Hygiene der Raume ermittelt werden)

(Ubersichtsplan mit den Nummern der Standorte beifligen)

NAME DES UNTERNEHMENS/DER ORGANISATION, DIE DIE SCHADLINGSBEKAMPFUNG DURCHFUHRT:

NUMMER UND ART DER KODERBOXEN

Art der
Koderbox 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

R/M/FL b
Datum B

A = Aufnahme und erganzend (falls erforderlich)
- = Keine Aufnahme

M = Maus Name des Mittels/WirkStOTS: ... eeeeee e eeene

(€1\UN38 ) International

Version DE: 1 Januar 2023
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FL = Fliegende Schadlinge Name des Mittels/Wirkstoffs: ........coecnnecennecennnee

FESTSTELLUNGEN (ERGEBNISSE) IM VERGLEICH ZUM LETZTEN MAL:

BEMERKUNGEN & EINGELEITETE MASSNAHMEN:
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 7: REINIGUNG

(Dieses Formular muss einmal pro 4 Monate ausgefiillt werden)

Vorratslager/Verkaufsstelle/Abfalllagerstelle (Kreisen Sie die zutreffende Option ein)

Objekt Art der Reinigung* | Name des verwendeten Mittels (falls zutreffend) Haufigkeit (téglich, wochentlich, Name der verantwortlichen
Hinweis: Beachten Sie die Anweisungen auf dem monatlich usw.) Person / Unternehmen / Organisation
Etikett

Decken

Regale, Gestelle,

Schranke

Boden

Winde

* Reinigungsmethode: angeben, wie gereinigt wurde: trocken/gefegt, Wasser/Hochdruck usw.

(€1\UN38 ) International

Version DE: 1 Januar 2023
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AUFZEICHNUNGSFORMULAR 8: ABWEICHENDE
SITUATIONEN

Tatigkeit *:

Datum

Beschreibung der Abweichung

VerbesserungsmaBBnahme/ Behebung

Name des Mitarbeiters

" Tatigkeit: angeben, bei welcher Tatigkeit die Abweichung festgestellt wurde.

(€103 B International

Version DE: 1 Januar 2023
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Appendix 1: RUCKRUFPLAN

Der Riickrufplan muss die folgenden Elemente enthalten. Die Vollstdndigkeit des Plans héngt
von der GroB3e des Unternehmens ab.

1. Griinde fiir eine Riickrufaktion

Verantwortlichkeiten und Befugnisse von Zwischenhdndler und Lieferant

Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Koordinators der Riickrufaktion und — falls zu

treffend — des Riickrufteams

Kriterien fiir den Beginn und das Ende einer Riickrufaktion

MaBnahmen fiir den Notfall

Informationen fiir die eigenen Mitarbeiter

Externe Informationen: flir Abnehmer, Kettenpartner, Zertifizierungsstellen,

Branchenverbdnde, Beh6rden, Medien und sonstige Beteiligte

Mustertexte fiir Pressemitteilungen, Anzeigen, Warnungen, Briefe. Siehe nachstehend

9. Checklisten, Listen mit Daten von Ansprechpartnern, Medienlisten, Listen mit Daten von
externen Sachverstdndigen

10.Aufzeichnungen von Daten und Erfahrungen

11.Berichterstattung und Auswertung

12.Nachsorge

w N

No vk

©

Muster fiir Riickrufbericht

(TITEL): ,,Name des zertifizierten Unternehmens und/oder Lieferanten” Riickruf ,Produktbezeichnung”

.Name des zertifizierten Unternehmens und/oder Lieferanten” Riickruf , Produktbezeichnung” mit Haltbarkeitsdatum

.Datum”. Grund dafiir ist...........

Um Risiken zu vermeiden, bitten wir Sie, den betreffenden Artikel zu (einer der Filialen von) ,Unternehmensname “

zuriickzubringen. Bei der Riickgabe erhalten Sie den Kaufbetrag zuriick.

Fiir ndhere Informationen kénnen Sie sich wenden an: ,Angabe der Telefonnummer(n)*

Wir danken Ihnen fiir Ihre Mitarbeit und mochten uns fiir die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen.

.Name/Daten des Unternehmens”

GMP'I' International Version DE: 1 Januar 2023

44/438



TS3.1 - Handel an viehhaltende Betriebe

-
Appendix 2: Mustervertrag Lagerunternehmen

Zur Gewahrleistung der Sicherheit der erbrachten Dienstleistung, der Lagerung von
verpackten Futtermitteln, erklart das Lagerunternehmen (Name, Anschrift) Folgendes:

a. Die Futtermittel werden soweit mdglich gemaB dem FIFO-Prinzip gelagert und geliefert.
Achten Sie darauf, auf der Verpackung das Eingangsdatum oder einen Partiecode
anzugeben, sofern der Lieferant dies noch nicht getan hat.

b. Die Futtermittel dirfen nicht direkt auf den Boden gestellt werden. Stattdessen mussen
Paletten oder Regale verwendet werden.

c¢. Futtermittel und andere Produkte als Futtermittel, wie Pflanzenschutzmittel,
Reinigungsmittel, Schadlingsbekampfungsmittel, Dingemittel, mineralischer Diinger usw.
muss getrennt gelagert werden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

d. Nach GMP+ gesicherte Futtermittel und nicht nach GMP+ gesicherte Futtermittel dirfen
nicht miteinander in Kontakt kommen.

e. Eine regelmaBige Sichtkontrolle wird durchgefihrt fir:

1. Die Verpackung. Die Verpackung muss sauber und intakt sein.
2. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts ist nicht
abgelaufen.

f. Wenn die vorgenannten Qualitatsaspekte nicht erfillt sind, muss das zertifizierte
Unternehmen (Name des zertifizierten Unternehmens) dartiber so schnell wie mdglich
informiert werden.

(o T (das zertifizierte Unternehmen kann Uber Zusatzanforderungen entscheiden).

Ortund Datum & ..ooeveeeeeeeeeeeee

Unterschrift @ cooeeveeeeeeeeeeeeeeee.

GMP+ International Version DE: 1 Januar 2023
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Appendix 3: Mustervertrag Transportunternehmen

Um die Sicherheit der erbrachten Dienstleistung zu gewahrleisten, bestatigt der Transporteur
(Name, Anschrift) vor der Verwendung des Frachtraums fiir den Transport verpackter
Futtermittel Folgendes:

a. Der Frachtraum ist sauber und trocken.

b. Der Frachtraum ist komplett leer und frei von Frachtriickstanden und vom Geruch
vorheriger Ladungen.

¢. Wenn der Frachtraum nicht die Anforderungen in a und b erfillt, wird ein geeignetes
Reinigungsverfahren durchgefihrt.

d. Wenn es sich um kombinierte Ladungen von Futtermitteln und anderen Produkten/
Materialien handelt, wird eine Kreuzkontamination vermieden.

e. Wenn die vorgenannten Qualitatsaspekte nicht erfillt sind, muss das zertifizierte
Unternehmen (Name des zertifizierten Unternehmens) dartiber so schnell wie mdglich
informiert werden.

T, (das zertifizierte Unternehmen kann Uber Zusatzanforderungen entscheiden).

Ortund Datum & ..oooveeeeeeeeeeeee

Unterschrift : cooeeveeeeeeeeeeeeeeee.
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® Risk Management tools

So, das war eine ganze Menge an zu verarbeitenden Informationen und Sie fragen sich moglicherweise, was
der néchste Schritt ist. Zum Gliick kdnnen wir unserer GMP+ Community und somit Ihnen dabei helfen. Wir
bieten Unterstlitzung Uber verschiedene Instrumente und Begleitung, da jedoch jedes Unternehmen eine
eigene geteilte Verantwortung fir die Futtermittelsicherheit trégt, lassen sich keine mal3geschneiderten
Losungen bieten. Unsere Hilfe besteht darin, dass wir Anforderungen darlegen und

Hintergrundinformationen zu den Anforderungen bereitstellen.

Wir haben diverse Support-Materialien flr die GMP+ Community entwickelt. Diese enthalten diverse
Instrumente, die von Dokumenten mit hdufig gestellten Fragen (FAQ) tber Webinars bis hin zu

Veranstaltungen reichen.

Support-Material in Bezug auf dieses Dokument (Richtlinien und FAQs)
GMP+ International hat Dokumente bereitgestellt, die als Leitfaden zu den in den ,GMP+ FSA"- und ,GMP+
FRA"-Modulen festgelegten Anforderungen dienen. Jene Dokumente enthalten Beispiele, Antworten auf

haufig gestellte Fragen und Hintergrundinformationen.

Wo finden Sie weitere Informationen iiber die Risk Management tools von GMP+ International?
Informationsblatter

Mehr Informationen: GMP+ Platform

Produktliste

Mehr Informationen: GMP+ Platform

Risikobewertungen

Mehr Informationen: GMP+ Platform

GMP+ Monitoring database

Mehr Informationen: GMP+ Monitoring database

Support-Dokumente

Mehr Informationen: Support documents

GMP+ International Version DE: 1 Januar 2023
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https://app.gmpplus.org/portal/risk-management/risk-assessments?page=1&pageSize=10
https://app.gmpplus.org/portal/risk-management/accepted-feed-materials?page=1&pageSize=10
https://app.gmpplus.org/portal/risk-management/risk-assessments?page=1&pageSize=10
https://app.gmpplus.org/portal/risk-management/monitoring-database/my-monitoring?levels=own&location=107460&page=1&pageSize=10
https://www.gmpplus.org/feed-certification-scheme/scheme-documents/support/

We enable every company in the
feed chain to take responsibility for
safe and sustainable feed.

GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 — 307 41 20 (Office)
+31 (0)70 — 307 41 44 (Help Desk)

e.

Haftungsausschluss:
Diese Publikation wurde in englischer Sprache erstellt und in mehrere Sprachen Ubersetzt. Im
Falle eines Auslegungskonflikts oder einer Diskrepanz zwischen der englischen Sprache und

einer anderen Sprache hat die englische Sprache Vorrang.

© GMP+ International B.V.

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen aus dieser Veréffentlichung diirfen

heruntergeladen, ausgedruckt und auf dem Bildschirm zu Rate gezogen werden, sofern dies fur
den eigenen, nichtkommerziellen Gebrauch erfolgt. Samtliche Nutzungen anderer Art

bediirfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der GMP+ International B.V.

+ Safe and sustainable feed, worldwide

« @

gmpplus.org




	Inhaltsverzeichnis
	1.Einführung
	1.1.Anwendungsbereich und Anwendung dieses Dokuments
	1.2.Aufbau des vorliegenden Dokuments
	1.3.Ausschluss von Anforderungen

	2.Normative Verweisungen
	3.HACCP-Systemanforderungen 
	3.1.Verantwortung der obersten Leitung
	3.1.1.Allgemeines

	3.2.QM-Handbuch
	3.2.1.Dokumentation und Aufzeichnung
	3.2.2.Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
	3.2.3.Aufzeichnung von Beschwerden und Vorfällen
	3.2.4.Rückruf von Futtermitteln (Recall)

	3.3.Verifizierung (internes Audit)

	4.Grundbedingungen
	4.1.Personen
	4.2.Betriebseinrichtung
	4.3.Schädlingsbekämpfung
	4.4.Reinigung und Desinfektion
	4.5.Abfall und giftige Stoffe

	5.Prozesslenkung
	5.1.Beschaffung
	5.2.Entgegennahme von verpackten Produkten im eigenen Unternehmen
	5.2.1.Rücksendungen

	5.3.Lagerung
	5.3.1.Lagerung von verpackten Futtermitteln im eigenen Unternehmen
	5.3.2.Lagerung von losen und verpackten Futtermittelprodukten bei Dritten

	5.4.Verkauf (einschließlich Umverpacken und Lieferung)
	5.5.Transport
	5.5.1.Anlieferung und Abtransport von verpackten Produkten in eigener Regie
	5.5.2.Lieferung von losen und verpackten Produkten durch Dritte


	6.Aufzeichnungsformulare für den Standard für den Zwischenhandel 
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 1: TÄTIGKEITEN DES ZWISCHENHÄNDLERS
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 2: BESCHWERDEREGISTRIERUNGSFORMULAR
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 3: EWS MELDEFORMULAR 
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 4: FRAGEBOGEN FÜR INTERNES AUDIT UND VERIFIZIERUNG
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 5: ÜBERSICHT ÜBER DIE MITARBEITER
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 6: SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 7: REINIGUNG
	AUFZEICHNUNGSFORMULAR 8: ABWEICHENDE SITUATIONEN
	Appendix 1: RÜCKRUFPLAN
	Appendix 2: Mustervertrag Lagerunternehmen
	Appendix 3: Mustervertrag Transportunternehmen 
	Risk Management tools
	We enable every company in the feed chain to take responsibility for safe and sustainable feed.


